Antrag:
Die Gemeinde ................... möge folgenden Antrag auf ihrer Gemeindeversammlung am xx.xx.2026 beschliessen:
Die Gemeinde ................... bittet die 15. Kirchensynode auf ihrer 4. Tagung 2026  folgenden Antrag zu beschließen:
Die Synode bittet die Kirchenleitung, zukünftig sämtliche Meldungen in den kirchlichen Medien und sonstige werbende Maßnahmen zum „Marsch für das Leben“ und zur Organisation „Bundesverband Lebensrecht“ zu unterlassen, da aktuell eine Unterwanderung der Veranstaltung und der dahinterstehenden Organisation durch politische Extremisten zu beobachten ist[footnoteRef:2]. Auch fehlt der Organisation ein diakonischer Charakter. [2:  https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtNmVmNDdhOTMtMDg4YS00NTBmLWJlYjctNGU2OGRkMzY2OTc5 (zuletzt abgerufen am 27.12.2025)] 

Begründung:
Der „Marsch für das Leben“ ist eine umstrittene Veranstaltung, auf der die Teilnahme verschiedener radikaler politischer Gruppen zu beobachten ist. Er hat eine politische Ausrichtung und die SELK sollte einen strengen Maßstab anlegen, welche politischen Bewegungen sie unterstützt.
 
Der „Bundesverband Lebensrecht“ ist eine politische Organisation, die auf ihrer Internetseite[footnoteRef:3] kein Angebot hat, wie Frauen und Familien, die sich durch eine Schwangerschaft in einer zutiefst verunsicherten Situation befinden, konkrete Hilfe bekommen können. Die SELK sollte sich in dieser Fragestellung nicht vorschnell wertend, sondern zuerst und vor allem diakonisch den Frauen und Familien in Not zuwenden und keine Organisation unterstützen, in der nicht dieser Einsatz im Vordergrund steht.  [3:   https://bundesverband-lebensrecht.de/(zuletzt abgerufen am 27.12.2025)] 




